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§ 201 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Die Wahlkindschaft ist vom Gericht aufzuheben:

1. 1.wenn die Erklärung eines Vertragsteiles oder eines Zustimmungsberechtigten durch List oder ungerechte

und gegründete Furcht veranlasst worden ist und der Betroffene die Aufhebung binnen Jahresfrist nach

Entdeckung der Täuschung oder Wegfall der Zwangslage beantragt;

2. 2.von Amts wegen, wenn die Aufrechterhaltung der Wahlkindschaft das Wohl des minderjährigen oder nicht

entscheidungsfähigen Wahlkindes ernstlich gefährden würde;

3. 3.auf Antrag des Wahlkindes, wenn die Aufhebung nach Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe der

Wahleltern oder des leiblichen Elternteils mit dem Wahlelternteil oder nach Auflösung oder Nichtigerklärung

der eingetragenen Partnerschaft des leiblichen Elternteils mit dem Wahlelternteil oder nach dem Tode des

Wahlvaters (der Wahlmutter) dem Wohle des Wahlkindes dient und nicht einem gerechtfertigten Anliegen

des (der) von der Aufhebung betroffenen, wenn auch bereits verstorbenen Wahlvaters (Wahlmutter)

widerspricht;

4. 4.wenn der Wahlvater (die Wahlmutter) und das Wahlkind die Aufhebung beantragen.

2. (2)Besteht die Wahlkindschaft gegenüber einem Wahlvater und einer Wahlmutter, so darf die Aufhebung im

Sinne des Abs. 1 nur beiden gegenüber bewilligt werden; die Aufhebung gegenüber einem von ihnen allein ist nur

im Falle der Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer Ehe zulässig.
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